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Senatsverwaltung für Bildung,
Jugend und Familie

Frau Abgeordnete Regina Kittler (Die Linke)

über

den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin

über Senatskanzlei - G Sen -

A n t w o r t
auf die Schriftliche Anfrage Nr. 18/26990
vom 11. März 2021
über Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf in den
Berliner Schulen
___________________________________________________________________

Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie folgt:

1. Wie hoch ist der Anteil der im „Blickpunkt Schule“* angegebenen 19.214 Schüler*innen mit
festgestelltem sonderpädagogischem Förderbedarf an den jeweiligen Berliner Schulen im laufenden
Schuljahr 2020/21? Angaben bitte nach Bezirken und Schularten (Grundschulen, ISS,
Gemeinschaftsschulen, Gymnasien) sowie nach Jahrgängen und Förderschwerpunkten
aufschlüsseln.

Zu 1.:

Die Antwort ist den Anlagen 1a und 1b zu entnehmen.

2. Entspricht dieses Ergebnis für alle Schularten der Zielstellung, die inklusive Bildung zu leben?
Wenn nein, warum nicht und wie soll das geändert werden?

Zu 2.:

Schülerinnen und Schüler und ihre Erziehungsberechtigte haben einen Rechtsan-
spruch auf eine inklusive Schule. Weiter gibt es die Wahlfreiheit, ob die Schülerinnen
und Schüler an einer inklusiven oder einer Schule mit sonderpädagogischem Förder-
schwerpunkt angemeldet werden sollen. Ihre Verteilung entspricht dem realisierten
Wahlverhalten der Erziehungsberechtigten bzw. der volljährigen Schülerinnen und
Schüler. Auf eine inklusive quantitative Zielvorgabe bezogen auf Jahrgangsstufen o-
der Schularten wird dabei zugunsten einer qualitativen Entwicklung verzichtet. Der
Anteil der inklusiv beschulten Schülerinnen und Schüler hat sich dadurch insbeson-
dere in den letzten zehn Jahren so stark erhöht, dass Berlin diesbezüglich bundes-
weit als besonders weit entwickelt gilt.
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3. Wie viele von den im laufenden Schuljahr 2020/21 im „Blickpunkt Schule“* angegebenen 7.620
Schüler*innen der Förderschulen sind den jeweiligen Förderschwerpunkten zugeordnet?

Zu 3.:

Schüler (m/w/d) an öffentlichen Schulen mit sonderpädagogischem
Förderschwerpunkt
Schuljahr 2020/2021 - Stichtag: 04.09.2020

Förderschwerpunkt Schüler (m/w/d)
Autismus 158
Blindheit 115
Emotionale und soziale Entwicklung* 1.318*
Gehörlosigkeit 82
Geistige Entwicklung 2.638
Körperliche und motorische Entwicklung 941
Langfristige und chronische Erkrankung 641
Schwerhörigkeit 310
Lernen 655
Sprache 762
Insgesamt 7.620

*i.d.R. mit sonderpädagogischem Förderbedarf „Lernen und Emotionale und soziale Entwicklung“ an
Schulen mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt „Lernen“.

Berlin, den 26. März 2021

In Vertretung

Beate Stoffers
Senatsverwaltung für Bildung,
Jugend und Familie






